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Lenkungsabgaben und Lenkungssteuern - Rückerstattung der CO2-Abgabe 
 
Bei den folgenden Zahlungen und geldwerten Vorteilen handelt es sich um Nicht-Entgelte bzw. 
Zuwendungen, deren Erhalt keine Kürzung des Vorsteuerabzuges zur Folge hat (Anpassung der Ver-
weise auf Spezialgesetze): 

• Rückerstattung der CO2-Abgabe nach Artikel 17, 31, 31a und 32a–c CO2-Gesetz; 
• Ausschüttungen aus dem Stromsparfonds Basel an Bevölkerung und Unternehmen für 

Stromeinsparungen (Energiegesetz des Kantons Basel-Stadt vom 16. November 2016 und kan-
tonale Verordnung vom 11. Mai 1999 zur Lenkungsabgabe und zum Strompreis-Bonus). 

 

Rechtsprechung des Bundesgerichts: unternehmerischer und nicht-unternehmerischer 
Bereich 
Das Bundesgericht anerkennt, dass ein Unternehmensträger neben dem unternehmerischen 
auch einen nicht-unternehmerischen Bereich unterhalten kann. Ein solcher ist aber nicht leichthin 
anzunehmen. Damit ein Rechtsträger überhaupt der Steuerpflicht unterliegt, hat er ein Unterneh-
men im mehrwertsteuerlichen Sinn zu führen. Ist ein solches gegeben, liegt von Gesetzes wegen 
ein unternehmerischer Bereich vor. Dieser stellt eine wirtschaftliche Einheit dar, welcher alle Ak-
tivitäten zuzuordnen sind, die einen Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit aufwei-
sen.  
Darin einzuschliessen sind auch die vorsteuerbelasteten Investitionen und vorsteuerbelasteten 
Aufwände. Dem Grundsatz der "Einheit des Unternehmens" zufolge bezieht sich die Steuerpflicht 
des Rechtsträgers auf sämtliche Unternehmenseinheiten, insbesondere neben der Hauptnieder-
lassung auch auf alle inländischen Zweigniederlassungen (Single-entity-Prinzip). Dagegen besagt 
der Grundsatz der "Einheit des Unternehmens", dass sämtliche Umsätze der jeweiligen Unterneh-
menseinheit auch der Steuerpflicht unterliegen.  
 
Ein etwaiger nicht-unternehmerischer Bereich kennzeichnet sich dieser Lehrmeinung zufolge 
dadurch aus, dass die betreffende Unternehmenseinheit entweder überhaupt keine Einnahmen 
aus Leistungen erzielt oder diese zumindest in nicht nachhaltiger Art anfallen. Von einem eigen-
ständigen nicht-unternehmerischen Bereich darf mithin erst ausgegangen werden, wenn die Tren-
nung ausreichend klar vollzogen werden kann, sei dies aufgrund einer nach aussen deutlich er-
kennbaren separaten Tätigkeit oder einer klaren Zweckbestimmung, die von jener der unterneh-
merischen Tätigkeit abweicht. Fehlt es daran, bleibt es nach dem Grundsatz der "Einheit des Un-
ternehmens" bei einem einzigen, und zwar unternehmerischen Bereich. Wie es sich damit verhält, 
ist von Fall zu Fall zu entscheiden.  
 
Besteht ein eigenständiger nicht-unternehmerischer Bereich, der mit der unternehmerischen Tä-
tigkeit nichts mehr zu tun hat, so hat die ESTV diese steuererhöhende Tatsache nach der im Steu-
errecht vorherrschenden Normentheorie nachzuweisen. In diesem Fall ist eine Korrektur des Vor-
steuerabzugs vorzunehmen. (Bundesgerichtsentscheid vom 5. Oktober 2023, Ref. 9C_651/2022, 
Erw. 3.2). 

 

Rechtsprechung des Bundesgerichts: Einfuhrabgaben - Berichtigung der Zollanmeldung 
Art. 34 Abs. 4 lit. a Zollgesetz (ZG) setzt nicht voraus, dass der Irrtum entschuldbar sein muss. Es 
besteht daher selbst dann ein Anspruch auf Berichtigung, wenn der Irrtum der Spediteurin grob-
fahrlässig war (Bundesgerichtsentscheid vom 2. November 2023, Ref. 9C_730/2022, Erw. 3.4). 
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